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RS UVS Kärnten 1998/03/25 KUVS-
366-367/3/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1998

Rechtssatz

Läßt der Beschuldigte als handelsrechtlicher Geschäftsführer in einer äußerst gefahrbringenden Weise, in einer Höhe

von 6 m auf Bretterpaletten stehend, welche mit dem Stapler "Kalmar 1300" hochgehoben waren, Bohrarbeiten

durchführen, obwohl die Stand8äche in keinster Weise gegen Absturz von Personen gesichert, noch die beiden

Arbeitnehmer angeseilt waren, so ist er verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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